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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Zweite Änderung der Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen vom 
27.03.2007 
- Verlegen des zweiten verkaufsoffenen Sonntages im Jahr 2010 vom ersten auf den 

zweiten Sonntag im Juni 2010 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Gemäß § 1 Buchstabe b) der derzeit gültigen Verordnung über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen dürfen Verkaufsstellen am ersten Sonntag im Juni eines jeden Jahres in der 
Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet sein. 

 
Dieser jährliche „zweite“ verkaufsoffene Sonntag findet im Zusammenhang mit der Veran-
staltung „Gladbeck macht Appetit“ statt. 
 
Bei dieser Veranstaltung sind umfangreiche Aufbauarbeiten zu leisten, die bereits am je-
weils vorgelagerten Donnerstag durchgeführt werden müssen. In 2010 besteht jedoch die 
kalendarische Problematik, dass der Donnerstag (03.06.2010) vor dem ersten Sonntag im 
Juni ein Feiertag (Fronleichnam) ist. Öffentlich bemerkbare Arbeiten, wie solche Aufbau-
arbeiten, sind an einem Feiertag verboten. Eine weitere „Vorverlegung“ dieser Aufbauar-
beiten ist allein aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 
 
Die Verwaltung schlägt als Lösung dieses Problems in Absprache mit dem Veranstalter 
sowie dem Einzelhandelsverband und der Werbegemeinschaft vor, dass in 2010 die Ver-
anstaltung „Gladbeck macht Appetit“ am zweiten Wochenende im Monat Juni stattfindet, 
der zweite verkaufsoffene Sonntag des Jahres dementsprechend am zweiten Sonntag im 
Monat Juni 2010. 
 
Zu diesem Zweck soll in die derzeit gültige Fassung der Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen vom 27.03.2007 ein § 1 a mit folgendem Wortlaut eingefügt werden: 
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„In 2010 findet der zweite verkaufsoffene Sonntag nach § 1 Buchstabe b) ausnahmsweise 
am zweiten Sonntag im Monat Juni statt.“ 

 
Die Verwaltung empfiehlt, wie im Beschlussentwurf vorgesehen, zu beschließen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
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Beschlussentwurf: 
 

 
Die nachstehende Änderungsverordnung wird beschlossen: 

 
 
 

Zweite Verordnung vom ____________ zur Änderung der Verordnung 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen vom 27.03.2007 
 
 

Artikel 1 
 

Hinter § 1 der Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen vom 27.03.2007 
wird eingefügt: 
 

„§ 1 a 
 

In 2010 findet der zweite verkaufsoffene Sonntag nach § 1 Buchstabe b) ausnahms-
weise am zweiten Sonntag im Monat Juni statt.“ 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungsverordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
 
 

 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 

         R o l a n d  
______________________________________________________________________ 
 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


